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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 02. Programmakkreditierung - Begutachtung im Bündel 
Studiengang: Berufspädagogik und Management für die Pflegebildung, M.A. 
Hochschule: APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft 

Standort: Bremen 
Datum: 26.06.2025 

Akkreditierungsfrist: 01.10.2025 - 30.09.2033  

1. Entscheidung 

Der oben genannte Studiengang wird ohne Auflagen akkreditiert. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

2. Auflagen 

[Keine Auflagen] 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die aus der 
Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des Gutachtergremiums sind 
gleichfalls plausibel, so dass der Akkreditierungsrat keinen Grund für eine abweichende Entscheidung 
sieht. 

Hinweis: 

Angesichts dessen, dass die Absolventinnen und Absolventen dieses Masterstudiengangs dazu 
befähigt werden sollen, theoretischen und praktischen Unterricht an Pflegeschulen durchzuführen 
sowie Leitungsfunktionen an Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen im Gesundheitsbereich zu 
übernehmen, weist der Akkreditierungsrat gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 StudakkVO (Qualifikationsziele 
eines Studiengangs und Berufszielversprechen) darauf hin, dass in einzelnen Bundesländern 
spezifische gesetzliche oder verwaltungsrechtliche Vorgaben für den Zugang zu bestimmten 
beruflichen Tätigkeiten bestehen können. Daraus folgt, dass der erfolgreiche Abschluss des 



125. Sitzung des Akkreditierungsrats 

Studiengangs nicht in jedem Fall automatisch zur unmittelbaren Aufnahme entsprechender Tätigkeiten 
berechtigt. Entsprechende Zugangsvoraussetzungen – etwa im Hinblick auf die pädagogische 
Qualifikation oder Leitungserfahrung – können je nach Bundesland variieren. Diese Information dient 
der Transparenz und soll Studierende frühzeitig für mögliche länderspezifische Unterschiede 
sensibilisieren, ohne ihre Berufsperspektiven grundsätzlich in Frage zu stellen. 


